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§ 181) [Ordnungswidrigkeiten] (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
1. einem Wirbeltier, das er hält, betreut oder zu betreuen hat, ohne vernünf-

tigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt,
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 8 a Abs. 5, § 11 Abs. 3 Satz 2 oder

§ 16 a Satz 2 Nr. 1, 3 oder 4 zuwiderhandelt,
3. einer

a) nach § 2 a oder
b) nach den §§ 4 b, 5 Abs. 4, § 6 Abs. 4, § 11 a Abs. 3 Satz 1, § 11 b
Abs. 5 Nr. 2, § 12 Abs. 2, § 13 Abs. 2 oder 3, §§ 13 a, 14 Abs. 2, § 16
Abs. 5 Satz 1 oder § 16 c

erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

4. einem Verbot nach § 3 zuwiderhandelt,
5. entgegen § 4 Abs. 1 ein Wirbeltier tötet,
6. entgegen § 4 a Abs. 1 ein warmblütiges Tier schlachtet,
7. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 einen Eingriff ohne Betäubung vornimmt

oder, ohne Tierarzt zu sein, entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 eine Betäubung
vornimmt,

8. einem Verbot nach § 6 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt oder entgegen § 6
Abs. 1 Satz 3 einen Eingriff vornimmt,

9. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 5 in Verbindung mit § 9 Abs. 3 Satz 1 nicht für
die Einhaltung der Vorschriften des § 9 Abs. 1 Satz 1 oder 3 oder Abs. 2
Nr. 4 oder 8 sorgt,

9 a. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 6, 7, 8 oder 9 einen Eingriff nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt,

10. entgegen § 6 Abs. 2 elastische Ringe verwendet,
11. entgegen § 7 Abs. 4 oder 5 Satz 1 Tierversuche durchführt,
12. Versuche an Wirbeltieren ohne die nach § 8 Abs. 1 erforderliche Geneh-

migung durchführt,
13. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 eine Änderung nicht oder nicht rechtzeitig

anzeigt,
14. entgegen § 8 a Abs. 1, 2 oder 4 ein Vorhaben oder eine Änderung nicht,

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt,
15. entgegen § 8 a Abs. 3 Satz 2 die Zahl der Versuchsvorhaben oder die Art

oder die Zahl der verwendeten Tiere nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig angibt,

16. entgegen § 8 b Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 4 Abs. 3, keinen
Tierschutzbeauftragten bestellt,

TierschutzG § 18 TierSchG 11
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1)Zuständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 18 TierSchG sind, soweit nach § 15 Abs. 3 Satz 1 TierSchG die Durchführung des TierSchG
den zuständigen Dienststellen der Bundeswehr obliegt, gem. VO des BMV v. 12. 9. 2006 (BGBl. I
S. 2135) die Wehrbereichsverwaltungen.
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17. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 nicht für die Einhaltung der Vorschriften des
§ 9 Abs. 1 oder 2 oder entgegen § 9 Abs. 3 Satz 2 nicht für die Erfüllung
einer vollziehbaren Auflage sorgt,

18. entgegen § 9 a Aufzeichnungen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
macht, nicht unterzeichnet, nicht aufbewahrt oder nicht vorlegt,

19. entgegen § 10 Abs. 3 nicht für die Einhaltung der Vorschriften des § 10
Abs. 1 oder 2 sorgt,

20. eine Tätigkeit ohne die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 erforderliche Erlaubnis
ausübt oder einer mit einer solchen Erlaubnis verbundenen vollziehbaren
Auflage zuwiderhandelt,

20 a. entgegen § 11 Abs. 5 nicht sicherstellt, dass eine im Verkauf tätige
Person den Nachweis ihrer Sachkunde erbracht hat,

20 b. entgegen § 11 Abs. 6 die Tätigkeit nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig anzeigt,

21. entgegen § 11 a Abs. 1 Satz 1 Aufzeichnungen nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig macht oder nicht aufbewahrt oder entgegen § 11 a
Abs. 2 Tiere nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig kennzeichnet,

21 a. ein Wirbeltier ohne Genehmigung nach § 11 a Abs. 4 Satz 1 einführt,
22. Wirbeltiere entgegen § 11 b Abs. 1 oder 2 züchtet oder durch bio- oder

gentechnische Maßnahmen verändert,
23. entgegen § 11 c ein Wirbeltier an Kinder oder Jugendliche bis zum voll-

endeten 16. Lebensjahr abgibt,
24. (weggefallen),
25. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Vorrichtung oder einen Stoff anwendet,
25 a. entgegen § 16 Abs. 1 a Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht

vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,
26. entgegen § 16 Abs. 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht voll-

ständig erteilt oder einer Duldungs- oder Mitwirkungspflicht nach § 16
Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 16
Abs. 5 Satz 2 Nr. 3, zuwiderhandelt oder

27. (weggefallen).
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer, abgesehen von den Fällen des

Absatzes 1 Nr. 1, einem Tier ohne vernünftigen Grund erhebliche Schmer-
zen, Leiden oder Schäden zufügt.
(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich
einem in
a) Absatz 1 Nr. 4 bis 9, 11, 12, 17, 22 und 25 bezeichneten Gebot oder
Verbot entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 18 a Nr. 1 für
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

b)Absatz 1 Nr. 9 a, 10, 13 bis 16, 18, 19, 20 a bis 21 a, 23 und 25 a bezeich-
neten Gebot oder Verbot entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach
§ 18 a Nr. 2 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist, oder

11 TierSchG § 18 TierschutzG
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2. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich
einer Regelung entspricht, zu der die in Absatz 1
a) Nr. 3 Buchstabe a genannte Vorschrift ermächtigt, soweit eine Rechts-
verordnung nach § 18 a Nr. 1 für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist,

b)Nr. 3 Buchstabe b genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine
Rechtsverordnung nach § 18 a Nr. 2 für einen bestimmten Tatbestand
auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 3
Buchstabe a, Nr. 4 bis 9, 11, 12, 17, 20, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des
Absatzes 3 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis
zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße
bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 18a [Ermächtigung] Das Bundesministerium wird ermächtigt, soweit
dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder
der Europäischen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung1) ohne
Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen, die als Ord-
nungswidrigkeit nach
1. § 18 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a oder Nr. 2 Buchstabe a oder
2. § 18 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe b oder Nr. 2 Buchstabe b
geahndet werden können.

§ 19 [Einziehung] (1) Tiere, auf die sich
1. eine Straftat nach § 17 oder
2. eine Ordnungswidrigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 1, 2, Nr. 3, soweit die
Ordnungswidrigkeit eine Rechtsverordnung nach den §§ 2 a, 5 Abs. 4,
§ 11 b Abs. 5 Nr. 2 oder § 12 Abs. 2 Nr. 4 oder 5 betrifft, Nr. 4, 8, 9, 12,
17, 19, 21 a, 22 oder 23

bezieht, können eingezogen werden.
(2) Ferner können Tiere eingezogen werden, auf die sich eine Ordnungs-

widrigkeit
1. nach § 18 Abs. 3 Nr. 1 bezieht, soweit die Ordnungswidrigkeit eine unmit-
telbar geltende Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft
oder der Europäischen Union betrifft, die inhaltlich einem in § 18 Abs. 1
Nr. 4, 8, 9, 12, 17, 19, 21 a, 22 oder 23 bezeichneten Gebot oder Verbot
entspricht,

2. nach § 18 Abs. 3 Nr. 2 bezieht, soweit die Ordnungswidrigkeit eine unmit-
telbar geltende Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft
oder der Europäischen Union betrifft, die inhaltlich einer Rechtsverord-
nung nach den §§ 2 a, 5 Abs. 4, § 11 b Abs. 5 Nr. 2 oder § 12 Abs. 2 Nr. 4
oder 5 entspricht.

TierschutzG §§ 18 a, 19 TierSchG 11

141

1) Siehe die TierschutztransportVO v. 11. 2. 2009 (BGBl. I S. 375).
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§ 20 [Verbot der Tierhaltung] (1) Wird jemand wegen einer nach § 17
rechtswidrigen Tat verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine
Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so kann ihm das
Gericht das Halten von sowie den Handel oder den sonstigen berufsmäßigen
Umgang mit Tieren jeder oder einer bestimmten Art für die Dauer von einem
Jahr bis zu fünf Jahren oder für immer verbieten, wenn die Gefahr besteht,
dass er weiterhin eine nach § 17 rechtswidrige Tat begehen wird.
(2) 1 Das Verbot wird mit Rechtskraft des Urteils wirksam. 2 In die Verbots-

frist wird die Zeit, in welcher der Täter in einer Anstalt verwahrt wird, nicht
eingerechnet. 3 Ergibt sich nach der Anordnung des Verbots Grund zu der
Annahme, dass die Gefahr, der Täter werde nach § 17 rechtswidrige Taten
begehen, nicht mehr besteht, so kann das Gericht das Verbot aufheben, wenn
es mindestens sechs Monate gedauert hat.
(3) Wer einem Verbot nach Absatz 1 zuwiderhandelt, wird mit Freiheits-

strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 20a [Vorläufiges Verbot der Tierhaltung] (1) Sind dringende Gründe
für die Annahme vorhanden, dass ein Verbot nach § 20 angeordnet werden
wird, so kann der Richter dem Beschuldigten durch Beschluss das Halten von
sowie den Handel oder den sonstigen berufsmäßigen Umgang mit Tieren
jeder oder einer bestimmten Art vorläufig verbieten.
(2) Das vorläufige Verbot nach Absatz 1 ist aufzuheben, wenn sein Grund

weggefallen ist oder wenn das Gericht im Urteil ein Verbot nach § 20 nicht
anordnet.
(3) Wer einem Verbot nach Absatz 1 zuwiderhandelt, wird mit Freiheits-

strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Dreizehnter Abschnitt. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 21 [Vorläufige Erlaubnis] 1 Die Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 gilt
demjenigen, der am 31. Mai 1998
1.Wirbeltiere
a) nach § 9 Abs. 2 Nr. 7 zu den in § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, § 10 Abs. 1
oder § 10 a genannten Zwecken oder

b) nach § 4 Abs. 3 zu dem dort genannten Zweck
züchtet oder hält,

2. Tiere in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, in
der Tiere gehalten und zur Schau gestellt werden, hält,

3. für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbildet oder hierfür Einrichtungen
unterhält,

4. mit Wirbeltieren handelt, soweit sie landwirtschaftliche Nutztiere sind,
5. Tiere zum Zweck ihres Zurschaustellens zur Verfügung stellt oder
6.Wirbeltiere als Schädlinge bekämpft,
vorläufig als erteilt. 2 Die vorläufige Erlaubnis erlischt,
1. wenn nicht bis zum 1. Mai 1999 die Erteilung einer endgültigen Erlaubnis
beantragt wird,

11 TierSchG §§ 20–21 TierschutzG
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2. im Falle rechtzeitiger Antragstellung mit Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Entscheidung über den Antrag.

§ 21a [Rechtsverordnungen zur Durchführung von Rechtsakten der
EG] Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können auch zur Durchfüh-
rung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union auf dem Gebiet des Tierschutzes erlassen werden.

§ 21b [Rechtsverordnungen ohne die Zustimmung des Bundesrates]
1 Das Bundesministerium kann Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz bei
Gefahr im Verzuge oder, wenn ihr unverzügliches Inkrafttreten zur Durchfüh-
rung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union erforderlich ist, ohne die Zustimmung des Bundesrates erlassen. 2 Sie
treten spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 3 Ihre
Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.

§ 21c [Gebühren und Auslagen] (1) Die nach § 13 a Abs. 3, auch in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 4, zuständige Behörde
erhebt für Amtshandlungen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Ge-
setzes erlassener Rechtsverordnungen Gebühren und Auslagen.
(2) 1 Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung,

die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die gebührenpflichtigen
Tatbestände zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzuse-
hen. 2 Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der mit den Amtshand-
lungen verbundene Personal- und Sachaufwand gedeckt wird. 3 Bei der Be-
messung der Höhe der Gebühr ist auch der mit den Mitwirkungshandlungen
beteiligter Prüfeinrichtungen verbundene Aufwand zu berücksichtigen. 4 In
Rechtsverordnungen nach Satz 1 können Gebühren nach festen Sätzen nach
§ 4 des Verwaltungskostengesetzes auch als nach feststehenden Stundensätzen
vorgesehene Gebühren (Zeitgebühren) festgelegt werden. 5 Die zu erstatten-
den Auslagen können abweichend vom Verwaltungskostengesetz geregelt
werden.

§ 22 (Inkrafttreten)

TierschutzG §§ 21 a–22 TierSchG 11
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12. Gesetz zur Regelung der Gentechnik
(Gentechnikgesetz – GenTG)1)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 19932)

(BGBl. I S. 2066)
FNA 2121-60-1

zuletzt geänd. durch Art. 1 Bundesrecht-AnpassungsG im Zuständigkeitsbereich des BMELV v.
9. 12. 2010 (BGBl. I S. 1934)

– Auszug –

Erster Teil. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes. Zweck dieses Gesetzes ist,
1. unter Berücksichtigung ethischer Werte, Leben und Gesundheit von Men-
schen, die Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge, Tiere, Pflanzen und Sachgü-
ter vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte
zu schützen und Vorsorge gegen das Entstehen solcher Gefahren zu treffen,

2. die Möglichkeit zu gewährleisten, dass Produkte, insbesondere Lebens- und
Futtermittel, konventionell, ökologisch oder unter Einsatz gentechnisch
veränderter Organismen erzeugt und in den Verkehr gebracht werden
können,

3. den rechtlichen Rahmen für die Erforschung, Entwicklung, Nutzung und
Förderung der wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Gentechnik zu schaffen.

§ 2 Anwendungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt für
1. gentechnische Anlagen,
2. gentechnische Arbeiten,
3. Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen und
4. das Inverkehrbringen von Produkten, die gentechnisch veränderte Organis-
men enthalten oder aus solchen bestehen; Tiere gelten als Produkte im
Sinne dieses Gesetzes.
(2) 1 Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Umsetzung der Entschei-

dungen oder der Beschlüsse der Europäischen Gemeinschaften oder der Eu-
ropäischen Union nach Artikel 21 der Richtlinie 90/219/EWG des Rates
vom 23. April 1990 über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorga-
nismen in geschlossenen Systemen (ABl. EG Nr. L 117 S. 1), zuletzt geändert
durch die Entscheidung 2005/174/EG der Kommission vom 28. Februar
2005 (ABl. EU Nr. L 59 S. 20), zu Anhang II Teil C, nach Anhörung der

144

1) Siehe auch das EG-Gentechnik-DurchführungsG (auszugsweise abgedruckt unter Nr. 13).
2)Neubekanntmachung des GenTG v. 20. 6. 1990 (BGBl. I S. 1080) in der ab 22. 12. 1993

geltenden Fassung.
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Kommission durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates gen-
technische Arbeiten mit Typen von gentechnisch veränderten Mikroorganis-
men ganz oder teilweise von den Regelungen dieses Gesetzes auszunehmen.
2 Die §§ 32 bis 37 bleiben unberührt. 3 Die Rechtsverordnung soll eine Mel-
depflicht an die zuständige Behörde beinhalten, die darauf beschränkt ist, den
verwendeten Typ des gentechnisch veränderten Mikroorganismus, den Ort,
an dem mit ihm gearbeitet wird, und die verantwortliche Person zu bezeich-
nen. 4Über diese Meldungen soll die zuständige Behörde ein Register führen
und es in regelmäßigen Abständen auswerten.
(2 a) 1 Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der Kommis-

sion durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates gentechnische
Arbeiten mit Typen von gentechnisch veränderten Organismen, die keine
Mikroorganismen sind und in entsprechender Anwendung der in Anhang II
Teil B der Richtlinie 90/219/EWG genannten Kriterien für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt sicher sind, in Anlagen, in denen Einschlie-
ßungsmaßnahmen angewandt werden, die geeignet sind, den Kontakt der
verwendeten Organismen mit Menschen und der Umwelt zu begrenzen, ganz
oder teilweise von den Regelungen des Zweiten und Vierten Teils dieses
Gesetzes auszunehmen. 2 Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Anwendung von gentechnisch veränder-

ten Organismen am Menschen.
(4) Dieses Gesetz lässt weitergehende Anforderungen an das Inverkehrbrin-

gen von Produkten nach anderen Rechtsvorschriften unberührt.

§ 3 Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Organismus

jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu vermehren oder genetisches
Material zu übertragen, einschließlich Mikroorganismen,

1 a. Mikroorganismen
Viren, Viroide, Bakterien, Pilze, mikroskopisch-kleine ein- oder mehr-
zellige Algen, Flechten, andere eukaryotische Einzeller oder mikrosko-
pisch-kleine tierische Mehrzeller sowie tierische und pflanzliche Zellkul-
turen,

2. gentechnische Arbeiten
a) die Erzeugung gentechnisch veränderter Organismen,
b) die Vermehrung, Lagerung, Zerstörung oder Entsorgung sowie der
innerbetriebliche Transport gentechnisch veränderter Organismen so-
wie deren Verwendung in anderer Weise, soweit noch keine Genehmi-
gung für die Freisetzung oder das Inverkehrbringen zum Zweck des
späteren Ausbringens in die Umwelt erteilt wurde,

3. gentechnisch veränderter Organismus
ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen, dessen genetisches Materi-
al in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedin-
gungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt;
ein gentechnisch veränderter Organismus ist auch ein Organismus, der
durch Kreuzung oder natürliche Rekombination zwischen gentechnisch
veränderten Organismen oder mit einem oder mehreren gentechnisch
veränderten Organismen oder durch andere Arten der Vermehrung eines

GentechnikG § 3 GenTG 12
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gentechnisch veränderten Organismus entstanden ist, sofern das genetische
Material des Organismus Eigenschaften aufweist, die auf gentechnische
Arbeiten zurückzuführen sind,

3 a. Verfahren der Veränderung genetischen Materials in diesem Sinne sind
insbesondere
a) Nukleinsäure-Rekombinationstechniken, bei denen durch die Einbrin-
gung von Nukleinsäuremolekülen, die außerhalb eines Organismus
erzeugt wurden, in Viren, Viroide, bakterielle Plasmide oder andere
Vektorsysteme neue Kombinationen von genetischem Material gebildet
werden und diese in einen Wirtsorganismus eingebracht werden, in
dem sie unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommen,

b)Verfahren, bei denen in einen Organismus direkt Erbgut eingebracht
wird, welches außerhalb des Organismus hergestellt wurde und natürli-
cherweise nicht darin vorkommt, einschließlich Mikroinjektion, Ma-
kroinjektion und Mikroverkapselung,

c) Zellfusionen oder Hybridisierungsverfahren, bei denen lebende Zellen
mit neuen Kombinationen von genetischem Material, das unter natürli-
chen Bedingungen nicht darin vorkommt, durch die Verschmelzung
zweier oder mehrerer Zellen mit Hilfe von Methoden gebildet werden,
die unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommen,

3 b. nicht als Verfahren der Veränderung genetischen Materials gelten
a) In-vitro-Befruchtung,
b) natürliche Prozesse wie Konjugation, Transduktion, Transformation,
c) Polyploidie-Induktion,
es sei denn, es werden gentechnisch veränderte Organismen verwendet
oder rekombinante Nukleinsäuremoleküle, die im Sinne von den Num-
mern 3 und 3 a hergestellt wurden, eingesetzt.
Weiterhin gelten nicht als Verfahren der Veränderung genetischen Materi-
als
a) Mutagenese und
b)Zellfusion (einschließlich Protoplastenfusion) von Pflanzenzellen von
Organismen, die mittels herkömmlicher Züchtungstechniken geneti-
sches Material austauschen können,

es sei denn, es werden gentechnisch veränderte Organismen als Spender
oder Empfänger verwendet,

3 c. sofern es sich nicht um ein Vorhaben der Freisetzung oder des Inverkehr-
bringens handelt und sofern keine gentechnisch veränderten Organismen
als Spender oder Empfänger verwendet werden, gelten darüber hinaus
nicht als Verfahren der Veränderung genetischen Materials
a) Zellfusion (einschließlich Protoplastenfusion) prokaryotischer Arten,
die genetisches Material über bekannte physiologische Prozesse austau-
schen,

b)Zellfusion (einschließlich Protoplastenfusion) von Zellen eukaryotischer
Arten, einschließlich der Erzeugung von Hybridomen und der Fusion
von Pflanzenzellen,

12 GenTG § 3 GentechnikG
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